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Widerstand gegen neue E-Scooter-
Regeln: Gefahr für Fußgänger in der

Stadt?
Bundesverkehrsministerium plant neue E-Scooter-Regeln,

die auf Widerstand stoßen. Kritik kommt von
Fußgängerverbänden und dem ADAC.

Der E-Scooter-Regelungsentwurf und seine
weitreichenden Folgen

E-Scooter sind mittlerweile ein vertrauter Anblick in vielen
Städten Deutschlands. Insbesondere in Berlin und Potsdam
zieren sie die Straßen und Plätze. Doch mit dem geplanten
neuen Regelwerk für die Nutzung dieser elektrischen
Kleinfahrzeuge, das derzeit vom Bundesverkehrsministerium
überarbeitet wird, sind tiefgreifende Veränderungen
angekündigt. Während Befürworter auf eine Verbesserung der
Sicherheit hoffen, äußern Kritiker Bedenken hinsichtlich der
Auswirkungen auf die Fußgänger.

Gegensätzliche Meinungen zur Regulierung

Der Verband Fuss e.V. hat die Pläne des Verkehrsministeriums
scharf verurteilt. Besonders negativ wird die Abschaffung des
vorgeschriebenen Mindestabstands von 1,5 Metern beim
Überholen von Fußgängern betrachtet. Diese Änderung könnte
die Sicherheit der zu Fuß Gehenden gefährden und wird als
„grobe Attacke“ auf diese Gruppe bezeichnet. Auch das
Parkrecht für E-Scooter wird kritisiert, da es das Problem des
Abstell-Chaos weiter verfestigen könnte.



Jedoch zeigen sich andere Organisationen, wie der TÜV,
optimistisch. Sie unterstützen die Einführung technischer
Anforderungen an E-Scooter, wie die Verpflichtung zur
Ausrüstung von Blinkern ab 2027, um die Sicherheit zu erhöhen.
Richard Goebelt, ein Experte für Fahrzeug- und Mobilität, hebt
hervor, dass gerade diese technischen Anpassungen zur
Steigerung der Betriebssicherheit der E-Scooter notwendig sind.

Regeln für E-Scooter und Radverkehr

Im Entwurf des Regelwerks wird eine Angleichung der E-Scooter-
Nutzung an die Regeln des Radverkehrs forciert. So sollen E-
Scooter-Fahrer beispielsweise an Ampeln den Grünpfeil nutzen
dürfen, was ebenfalls für die Schilder „Radverkehr frei“ gelten
soll. Diese Anpassungen könnten einen Teil der rechtlichen
Unsicherheiten abbauen, die gegenwärtig bestehen, und die
Integration von E-Scootern in das allgemeine Verkehrsbild
fördern.

Wichtige Fristen und Umsetzungszeitraum

Der Zeitrahmen für die Einführung der neuen Vorschriften ist
klar umrissen: Die Verordnung soll im April 2025 in Kraft treten,
während das vollständige Inkrafttreten der Angleichung an den
Radverkehr ein weiteres Jahr in Anspruch nehmen könnte. Dies
bietet den Kommunen die Gelegenheit, sich auf die neuen
Regelungen vorzubereiten und zu prüfen, wie Fußgängerzonen
und Gehwege für Elektrokleinstfahrzeuge reguliert werden
können.

Auswirkungen auf die Gemeinschaft

Die unterschiedlichen Ansichten über das geplante Regelwerk
zeigen die Herausforderung auf, einen Ausgleich zwischen der
Sicherheit von Fußgängern und der zunehmenden Nutzung von
E-Scootern zu finden. Der ADAC betont zudem, dass auch der
Opferschutz bei den neuen Regelungen berücksichtigt werden



muss, um zukünftige Verkehrsunfälle angemessen zu
behandeln. Die anhaltenden Diskussionen um die Regulierung
der E-Scooter spiegeln eine breitere Debatte über moderne
Mobilitätsformen und deren Platz innerhalb urbaner
Verkehrssysteme wider.

Fazit

Die Entwicklungen rund um die geplanten E-Scooter-Regeln
wirken auf den ersten Blick wie ein Schritt in Richtung einer
besseren Integration in den Verkehr, doch die heftigen
Reaktionen der Fußgängerverbände und anderen
Organisationen zeigen die Komplexität der Thematik. Die
Fragen, wie viel Einfluss E-Scooter auf die Verkehrssicherheit
von Fußgängern haben werden und wie ausgewogen die neuen
Vorschriften sind, bleiben offen. Die endgültige Entscheidung
darüber, in welche Richtung sich die Regelungen entwickeln,
liegt nun in den Händen des Bundesrats und der kommunalen
Entscheidungsträger.
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